
Checkliste: Buchführung

Checkliste: 
So machen Sie bei der Buchführung alles richtig 

	
	

	Wir beachten jederzeit die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung.
	

	Sämtliche Einnahmen und Ausgaben zeichnen wir zeitnah und lückenlos auf.
	

	Zu jeder Buchung liegt ein inhaltsgleicher Beleg vor. Alle Belege legen wir chronologisch und sachlich geordnet ab.  
	

	Buchführungsunterlagen bewahren wir verlustsicher auf – Buchungsbelege, Jahresabschlüsse, Steuererklärungen usw. mindestens zehn Jahre, Geschäftsbriefe mindestens sechs Jahre.
	

	Für jedes Geschäftsjahr erstellen wir eine nach steuerlichen Tätigkeitsbereichen gegliederte Einnahmen-Ausgaben-Rechnung.
	

	Zahlungsflüsse, die mehreren steuerlichen Tätigkeitsbereichen zuzuordnen sind, teilen wir verursachungsgerecht auf.
	

	Ergänzend zur Einnahmen-Ausgaben-Rechnung führen wir ein Vermögensverzeichnis.
	

	Langlebige Wirtschaftsgüter schreiben wir nach anerkannten AfA-Regeln ab.
	

	Bei der Mittelverwendung und Rücklagenbildung beachten wir die Regeln des Gemeinnützigkeitsrechts.
	

	Zweckgebundene Rücklagen lösen wir auf, wenn der Grund für die Rücklagenbildung entfallen ist.
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